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Zur Abgabe von Gebeinen, die vor und nach Einführung des Schatzregals gefunden wurden.

	 
	 
	 



Hintergrund
In Bayern verwahrt die Staatssammlung für Anthropologie München (SAM) den überwiegenden Teil der bei archäologischen Grabungen geborgenen menschlichen Gebeine und betreut diese fachlich. Mit der Einführung des sogenannten Schatzregals zum 1. Juli 2023 (Art. 9 Bayerisches Denkmalschutzgesetz – BayDSchG) hat sich die Eigentumslage bei archäologischen Funden grundlegend geändert.
Vor diesem Hintergrund treten Gemeinden zunehmend mit dem Wunsch an die SAM heran, auch Gebeine zu erhalten, die bereits vor diesem Stichtag geborgen wurden. Dieses Informationsblatt fasst die maßgebliche Rechtslage zusammen und erläutert, wer über die Abgabe entscheidet und in welchen Fällen die Funde bei der SAM verbleiben.
Das Schatzregal im Überblick
Das Schatzregal regelt das Eigentum an beweglichen Bodendenkmälern. Seit dem 1. Juli 2023 gilt:
1. Bewegliche Bodendenkmäler werden mit ihrer Entdeckung automatisch Eigentum des Freistaats Bayern (Art. 9 Abs. 1 BayDSchG) – unabhängig davon, ob sie bei einer Ausgrabung, einem Zufallsfund oder einer Begehung entdeckt werden.
1. Auf Antrag der Gemeinde des Fundorts soll das Eigentum auf diese übertragen werden, sofern eine fachgerechte Archivierung und Lagerung des gesamten Fundkomplexes durch eine fachlich besetzte Einrichtung gewährleistet ist (Art. 9 Abs. 5 BayDSchG).
1. Über die Eignung und die Eigentumsübertragung entscheidet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), nicht die antragstellende Gemeinde.
Der maßgebliche Stichtag: 1. Juli 2023
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entdeckung. Das Gesetz enthält eine ausdrückliche Überleitungsvorschrift: Für Entdeckungen vor dem 1. Juli 2023 ist das Denkmalschutzgesetz in der bis dahin geltende Fassung anzuwenden (Art. 9 Abs. 6 BayDSchG). Das Schatzregal wirkt damit nicht zurück.
	Zeitpunkt der Entdeckung
	Maßgebliche Rechtslage

	Ab 1. Juli 2023
	Schatzregal. Der Fund wird mit der Entdeckung Eigentum des Freistaats Bayern. Die Gemeinde des Fundorts kann beim BLfD die Eigentumsübertragung beantragen.

	Vor 1. Juli 2023
	Altrechtslage (Hadrianische Teilung, § 984 BGB). Kein automatisches Staatseigentum kraft Schatzregal. Die Eigentumsverhältnisse sind im Einzelfall festzustellen.



Funde aus der Zeit vor dem 1. Juli 2023
Für Funde, die vor dem Stichtag entdeckt wurden, besteht kein automatischer Übertragungsanspruch der Gemeinde. Der Übertragungsmechanismus nach Art. 9 Abs. 5 BayDSchG setzt voraus, dass der Freistaat Bayern Eigentümer geworden ist. Bei Altfunden ist dies durch das Schatzregal gerade nicht der Fall; das Eigentum richtet sich nach der früheren Rechtslage und nach dem jeweils konkret dokumentierten Eigentumstitel.
Bevor über eine Abgabe entschieden werden kann, ist daher zunächst zu klären, wem der jeweilige Fund tatsächlich gehört. Gegen eine Herausgabe ohne vorherige Eigentumsklärung und ohne nachgewiesene Übertragung spricht u.a. ein Haftungsgesichtspunkt: Verwahrt die SAM einen Altfund lediglich treuhänderisch für einen Dritteigentümer (etwa Finder bzw. Grundstückseigentümer nach § 984 BGB oder eine ausgrabende Firma bzw. Kommune), so ist sie nicht frei, ihn an eine Gemeinde abzugeben. Sie schuldet die Herausgabe der Sache dem Eigentümer, nicht der Gemeinde. Eine Herausgabe an die unzutreffende Stelle könnte die SAM gegenüber dem wahren Eigentümer schadensersatzpflichtig machen. 
Zuständigkeit der Gemeinde: Möchte eine Gemeinde Altfunde übernehmen, hat sie die erforderliche Klärung des Eigentums selbst zu veranlassen. Die SAM nimmt diese Klärung nicht für die Gemeinde vor.

Ergibt die Prüfung, dass der Fund nicht dem Freistaat, sondern Dritten gehört (nach der früheren Rechtslage in der Regel Finder und Grundstückseigentümer je zur Hälfte, § 984 BGB), reicht die bloße Feststellung dieser Eigentümer für eine Herausgabe an die Gemeinde nicht aus. Voraussetzung für eine Abgabe ist vielmehr, dass die Gemeinde nachweist, dass die ermittelten Eigentümer – dies können auch mehrere sein – ihr das Eigentum an den betreffenden Funden wirksam übertragen haben, etwa durch Schenkung oder eine vergleichbare Übereignung. Solange dieser Nachweis nicht vollständig vorliegt, erfolgt keine Herausgabe.
Ergibt die Prüfung eines Altfunds hingegen, dass dieser ganz oder zumindest teilweise im Eigentum des Freistaats Bayern bzw. der SAM steht – etwa weil die Grabung durch den Freistaat finanziert wurde oder das Eigentum auf anderem Wege rechtswirksam an den Freistaat übergegangen ist (z. B. durch Übereignung oder Schenkung) –, gibt die SAM diese Funde nicht ab. Die Übernahmeregelung des Art. 9 Abs. 5 BayDSchG greift in diesem Fall nicht: Sie setzt voraus, dass der Fund mit seiner Entdeckung ab dem 1. Juli 2023 über das Schatzregal Eigentum des Freistaats geworden ist. Bei bereits zuvor in staatlichem Eigentum stehenden Funden ist das nicht der Fall, sodass kein Übertragungsanspruch der Gemeinde besteht.
Verbleib bei der SAM: Soweit Altfunde ganz oder teilweise im Eigentum des Freistaats bzw. der SAM stehen, verbleiben sie bei der SAM. Ein Anspruch der Gemeinde auf Abgabe besteht nicht, da das Eigentum nicht über das Schatzregal an die Gemeinde übergeht.

Die SAM hat ein generelles gewichtiges sammlungspflegerisches und wissenschaftliches Interesse am Verbleib der Altbestände: Der Freistaat hat in Gestalt der SAM an einem erheblichen Teil dieser Funde über Jahre, vielfach über Jahrzehnte hinweg umfangreiche Aufbewahrungs-, Reinigungs-, Restaurierungs- und Forschungsarbeit geleistet. Die Bestände sind dadurch konservatorisch gesichert, inventarisiert, wissenschaftlich erschlossen und in laufende sowie abgeschlossene Forschungszusammenhänge eingebunden. Eine Herauslösung einzelner Funde aus diesen Zusammenhängen würde den wissenschaftlichen Wert der Sammlung und die Nachvollziehbarkeit bisheriger Untersuchungen beeinträchtigen. Die SAM hat daher – über die Eigentumsfrage hinaus – ein berechtigtes Interesse am Verbleib dieser Bestände, das im Rahmen der Klärung angemessen zu berücksichtigen ist.

Besondere ethische und fachliche Anforderungen an menschliche Überreste
Unabhängig von der Eigentums- und Übertragungsfrage sind menschliche Skelettreste keine gewöhnlichen Sammlungsobjekte. Für ihren Umgang gelten besondere ethische und fachliche Maßstäbe, die bei jeder Entscheidung über Verbleib und Abgabe mitzubedenken sind:
1. Würde der Verstorbenen: Menschliche Überreste sind mit Respekt zu behandeln. Aufbewahrung, Betreuung und jede Form der Nutzung müssen einem würdevollen Umgang entsprechen, wie er in den einschlägigen fachlichen Empfehlungen (u. a. Deutscher Museumsbund) niedergelegt ist.
1. Fachgerechte Verwahrung: Sachgemäße Lagerung, klimatische Bedingungen, eindeutige Individuenzuordnung, Dokumentation und konservatorische Betreuung erfordern fachlich besetzte Einrichtungen. Eine Abgabe an Stellen, die diese Standards nicht dauerhaft gewährleisten, ist auch fachlich nicht vertretbar.
1. Sensibilität der Abgabe: Das Aussondern menschlicher Überreste aus einer wissenschaftlichen Sammlung ist fachlich wie ethisch ein besonders sensibler Vorgang und darf nicht allein nach formalen oder verwaltungspraktischen Gesichtspunkten erfolgen. Mögliche Hinweise auf einen Unrechtskontext oder berechtigte Interessen Nachfahren- oder Herkunftsbezogener Stellen sind zu beachten.
Diese Anforderungen bestehen zusätzlich zu den eigentumsrechtlichen Voraussetzungen. Sie sprechen dafür, menschliche Überreste nur dann und nur an solche Einrichtungen abzugeben, die eine dauerhaft fachgerechte und würdevolle Betreuung sicherstellen.
Zuständigkeiten im Überblick
1. Eigentumsübertragung bei Funden ab dem 1. Juli 2023: Antrag der Gemeinde beim BLfD; Entscheidung durch das BLfD.
1. Feststellung des Eigentums bei Altfunden (vor dem 1. Juli 2023): Sachgebiet Fundeigentum des BLfD; Veranlassung durch die Gemeinde, Eigentumsübertragung muss durch Gemeinde veranlasst werdne. 
1. Die SAM entscheidet weder über Anträge der Gemeinden noch führt sie die Eigentumsklärung für die Gemeinden durch.
Zusammenfassung
1. Maßgeblicher Stichtag ist der 1. Juli 2023.
1. Funde ab dem Stichtag unterfallen dem Schatzregal; die Gemeinde kann die Eigentumsübertragung beim BLfD beantragen.
1. Bei Funden vor dem Stichtag besteht kein automatischer Anspruch; das Eigentum ist zunächst festzustellen.
1. Die Gemeinde hat die Klärung des Eigentums selbst zu veranlassen; die SAM übernimmt dies nicht.
1. Gehört ein Altfund Dritten (z. B. Finder und Grundstückseigentümer nach § 984 BGB), erfolgt eine Herausgabe an die Gemeinde nur, wenn diese nachweist, dass ihr die ermittelten Eigentümer – ggf. mehrere – das Eigentum wirksam übertragen haben (Schenkung o. Ä.).
1. Verwahrt die SAM einen Fund nur treuhänderisch für einen Dritteigentümer, schuldet sie die Herausgabe diesem und nicht der Gemeinde; eine Abgabe an die falsche Stelle birgt ein Haftungsrisiko. Auch deshalb keine Herausgabe ohne Eigentumsklärung und Übertragungsnachweis.
1. An den Altbeständen hat die SAM vielfach über Jahrzehnte Aufbewahrungs-, Reinigungs-, Restaurierungs- und Forschungsarbeit geleistet; daraus folgt ein berechtigtes Interesse am Verbleib, das bei der Klärung zu berücksichtigen ist.
1. Wird bei der Prüfung eines Altfunds festgestellt, dass dieser ganz oder teilweise im Eigentum des Freistaats bzw. der SAM steht (z. B. bei vom Freistaat finanzierten Grabungen), verbleibt er bei der SAM. Die Übernahmeregelung greift hier nicht, da der Fund nicht erst über das Schatzregal in staatliches Eigentum gelangt ist.
1. Unabhängig vom Eigentum gelten für menschliche Überreste besondere ethische und fachliche Anforderungen (Würde, fachgerechte Verwahrung, wissenschaftlicher Kontext); eine Abgabe kommt nur an Einrichtungen in Betracht, die eine dauerhaft fachgerechte und würdevolle Betreuung sicherstellen.

Rechtsgrundlage und weiterführende Informationen
1. Art. 9 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) – www.gesetze-bayern.de
1. Informationen zum Schatzregal – Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de)
1. Sachgebiet Fundeigentum des BLfD: Fundeigentum@blfd.bayern.de
Hinweis: Dieses Informationsblatt gibt die Rechtslage in zusammengefasster Form wieder und stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Insbesondere die Eigentumslage an Altbeständen sowie die zivilrechtliche Einordnung menschlicher Überreste sind einzelfallabhängig. In strittigen Fällen entscheidet die zuständige Behörde; bei Bedarf sind die Rechtsabteilungen von SAM/SNSB bzw. StMWK einzubinden.
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